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	Ablehnung der Zulassung zur Abschluss- / Gesellenprüfung (Muster)


	Zweck: diese Empfehlung gewährleistet, dass die aus der Sicht der Absender und der Adressaten notwendigen Aspekte berücksichtigt werden.


	Kriterien des Produkts

· Konsequenter Aufbau: Entscheidung, Rechtsgrundlage, kurze Sachverhaltsschilderung und Begründung der Ablehnung

· Verständliche Formulierung

· Rechtsbehelfsbelehrung

· Der Bescheid ergeht an den Lehrling, der Ausbildungsbetrieb erhält ein Informationsschreiben



	Arbeitshilfe

· Formularempfehlung „Ablehnungsbescheid“

Hinweise

· In manchen Bundesländern (vgl. NS) ist beim Rechtsschutzverfahren der direkte Weg zum Verwaltungsgericht ohne Umweg über das Widerspruchsverfahren möglich; entsprechend ist die Rechtsbehelfsbelehrung formuliert; sollte in anderen Bundesländern noch der Widerspruch vorrangig sein, muss die Rechtsbehelfsbelehrung entsprechend angepasst werden
· Ggf. kann in den Bescheid für den Lehrling ein Tipp aufgenommen werden, wie das festgestellte Defizit behoben werden kann

· In dem Schreiben an den Betrieb kann ein Hinweis gegeben werden, wie den festgestellten Defiziten begegnet werden kann, Beilegen des Produkts 01090

· Zu den Konsequenzen einer Ablehnung: Produkt 02120

· Aus Gründen des Rechtsschutzes muss darauf geachtet werden, dass der Bescheid spätestens einen Monat vor Beginn der Prüfung zugegangen ist (Widerspruchs-/Klagefrist: 1 Monat)



[image: image2.png]' Handwerkskammer
Musterstadt





Berufliche Bildung
und Prüfungswesen


30. November 2012
Ihr Zeichen:       
Unser Zeichen: VI Mu
Ansprechpartnerin:

Melanie Mustersachbearbeiterin
Tel 
0511 3 48 59 - 26
Fax 
0511 3 48 59 - 32

musterfrau@hwk-musterstadt.de

Handwerkskammer Musterstadt
Musterallee1

12345 Musterstadt
info@hwk-musterstadt.de
www.pruefung-2000plus.de
Präsident:

Walter Mustermann
Hauptgeschäftsführer:

Jens Musterling
Musterstädter Volksbank

BLZ 251 124 01

Konto 13 405 800

IBAN DE 32 33519 0001 0013 4058 00

BIC (Swift-Code) VOMuDE1MXXX

Sparkasse Musterstadt
BLZ 250 597 80

Konto 865 129
IBAN DE 57 2642 0180 0000 8657 70

BIC (Swift-Code) SPKMDE2MXXX

Handwerkskammer Musterstadt
Berufliche Bildung und Prüfungswesen ∙  Postfach 23 45  ∙  12345 Musterstadt
Frau

Maria Musterauszubildende

Musterstraße 4
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Bescheid über die Ablehnung der Zulassung zur Gesellenprüfung (Sommer 2008)
Sehr geehrte     ,

wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Musterstadt in seiner Sitzung am 31. März 2007 entschieden hat, Sie nicht zur Gesellenprüfung zuzulassen.

Begründung der Entscheidung:

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist, dass Sie die Ausbildungszeit zurückgelegt haben. Dies ist nicht der Fall, wenn während der Ausbildungszeit erhebliche Fehlzeiten entstanden sind. 
Rechtsgrundlage: § 36 Absatz 1 Nr. 1 Handwerksordnung (HwO).
Sie sind ab dem zweiten Ausbildungsjahr nahezu gänzlich dem Berufsschulunterricht fern geblieben. Darüber hinaus ergibt sich aus den hier vorgelegten Anwesenheits- bzw. Abwesenheitsnachweisen, dass Sie auch im Ausbildungsbetrieb insgesamt über 4 Monate gefehlt haben.

Insgesamt betragen die Fehlzeiten aufgrund Fernbleibens vom Berufsschulunterricht und Arbeitsunfähigkeit im Ausbildungsbetrieb nahezu 20% der Gesamtausbildungszeit. Ihre unterdurchschnittlichen Leistungen begründen auch keine reelle Erfolgsaussicht, die Prüfung zum aktuellen Zeitpunkt zu bestehen. 

Auch wenn das Fernbleiben aufgrund längerer Krankheit nicht in Ihrem Verschulden liegt, ist nach Auffassung des Prüfungsausschusses die Zulassungsvoraussetzung gemäß § 36 Absatz 1 Nr. 1 HwO nicht erfüllt: Die Zulassung zur Gesellenprüfung musste daher abgelehnt werden.

Sie können jedoch ggf. zur nächsten Gesellenprüfungstermin zugelassen werden, wenn Sie dem Prüfungsausschuss nachweisen können, dass Sie aufgrund Ihrer Ausbildungsleistungen berechtigte Aussichten zu einem Prüfungserfolg haben.

Mit freundlichen Grüßen
Melanie Mustersachbearbeiterin
Ihre Rechte:

Sie können gegen diesen Bescheid innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Dies kann beim Verwaltungsgericht Musterstadt, Eintrachtweg 17, 22222 Musterstadt, schriftlich oder zur Niederschrift erfolgen.
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Bescheid über die Ablehnung der Zulassung zur Gesellenprüfung (Sommer 2007)

Auszubildende: Maria Musterauszubildende
Sehr geehrte     ,

auf den Antrag vom 12. März 2007 hin hat der Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Musterstadt am 30. März 2007 entschieden, dass Ihre Auszubildende Frau Musterauszubildende nicht zur Gesellenprüfung zugelassen wird.

Begründung der Entscheidung:

Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist gemäß dass die Auszubildende die Ausbildungszeit zurückgelegt hat. Dies ist nicht der Fall, wenn während der Ausbildungszeit erhebliche Fehlzeiten entstanden sind. Rechtsgrundlage: § 36 Absatz 1 Nr. 1 Handwerksordnung (HwO)
Frau Musterauszubildende ist seit dem zweiten Ausbildungsjahr nahezu gänzlich dem Berufsschulunterricht fern geblieben. Darüber hinaus ergibt sich aus den hier vorgelegten Anwesenheitsnachweisen, dass Frau Musterauszubildende auch im Ausbildungsbetrieb insgesamt über 4 Monate gefehlt hat.

Insgesamt betragen die Fehlzeiten aufgrund Fernbleibens vom Berufsschulunterricht und Arbeitsunfähigkeit im Ausbildungsbetrieb nahezu 20% der Ausbildungszeit. Da die derzeitigen Leistungen auch keinen Anlass für konkrete Erfolgsaussichten in der anstehenden Prüfung bieten, ist nach Auffassung des Prüfungsausschusses die notwendige Zulassungsvoraussetzung nicht erfüllt. Die Zulassung zur Gesellenprüfung wird abgelehnt.

Wir legen Ihnen nahe, bei derartigen Fehlzeiten zukünftig früher zu reagieren und ggf. die Unterstützung der Ausbildungsberatung, erreichbar unter … in Anspruch zu nehmen. Wir bitten Sie zudem, beiliegendes Informationsblatt zur Kenntnis zu nehmen.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Auszubildende die Möglichkeit bekäme, in Ihrem Betrieb bis zur nächst anstehenden Prüfung weiterzulernen, um die Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen.

Mit freundlichen Grüßen

Melanie Mustersachbearbeiterin
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